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Antwort 
 
der Landesregierung 

 

Vervollständigung zur Antwort auf die Kleine Anfrage 2154 
 
 
Kleine Anfrage 2154 vom 18. März 2019 
des Abgeordneten Michael Hübner   SPD  
Drucksache 17/5433 
 
 
 
Antwort 
der Landesregierung 
Drucksache 17/5890 
 
 
 
Wann hält die Landesregierung ihr Versprechen und entlastet die Kommunen beim 
Unterhaltsvorschuss? 
 
 
In Ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 2154 (Drucksache 17/5433) hat die Landesregierung 
angekündigt, die erbetenen Auskünfte zuzuleiten, sobald diese verfügbar sind. 
 
 
Der Minister der Finanzen hat die Antwort auf die Kleine Anfrage 2154 mit Schreiben vom 
7. August 2019 namens der Landesregierung vervollständigt: 
 
 
Mit der Kleinen Anfrage 2154 hat der Abgeordnete Michael Hübner von der Fraktion der SPD 
erfragt, um welche Summe sich der Finanzierungsaufwand der nordrhein-westfälischen 
Kommunen für die Leistungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz im Jahr 2018 im Vergleich 
zum Jahr 2016 erhöht hat.  
 
 
Eine Beantwortung der Frage war der Landesregierung innerhalb der gemäß § 32 Absatz 2 
der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen zur 
Verfügung stehenden Zeit nicht möglich, da die zu Grunde liegenden Daten für alle 187 
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Kommunen mit eigenem Jugendamt ermittelt und konsolidiert werden mussten. In ihrer 
Antwort (LT-Drs. 17/5890) auf die Kleine Anfrage 2154 (LT-DRs. 17/5433) hat die 
Landesregierung daher angekündigt, die erbetenen Auskünfte dem Landtag zuzuleiten, 
sobald diese verfügbar sind.  
 
Unter Bezugnahme auf diese Zusage übersende ich im Einvernehmen mit dem Minister für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration die beigefügte Anlage. 
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